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Der Leiter der Abteilung Porstwintschaft

Landforetmeister Pflanz

Prag, am 24.9.1943.

Pnootlste

Herrn

27. SEP 1943

Kinisterialrat Dr. Gi e s

Czernin-Palais.

Betr.: Jagdausübung mit den sehwedischen Jagdgast am 19.9.l943.

Unter Bezugnahme auf meine fernmiindliole Unterrichtung in obi-

ger Angelegenheit am 23.S. teile ich Thnen mit, dass bei der an

lg.9. mit dem seiwedieehen Jagdgast abgehaltenen Hüherjagd im

 dm d c a 

Die Ja d dauerte von ll - l4 Uhr. Der schwedische Jagdgest kam

häufig zu Sehuss und erlegte bi nicht sehr hohen Trefferprozenten

7 Rebhühner. In der Unterhaltung war er äusserst zuickhaltend

und reagiexte auon aur nclnc rragen tbsa Ji nausibung in Schwe-

Ben nur mit

Cunaen lnctsor uatwoitan. sei dar Verubso"iedug be-

-TEDE PeBom pElZeta Srp Mu Senp sTaO aTU Je OqaNA

ches Vergnügen bereitet hütte und er gernran diesen Pag zurück-

denken würde. D n sehwediaöna J

trfuhr - nachde ein gemein-

sames Kittagesgen in Oberlandratskela

Bex in Kolin eingenommen war-

gegen 15 Uhr mft den

begleitenden jierren in Richtung Brünn-

Pressburg weiter.

Gllany



te det Senberobtellung Rultupoltits (v).

Prag, 23. September 1943.

W/M

An den

Herrn Staatsminister

4-Obergruppenführer F r a n k .

Betr.: Regierungsaufruf zur Sammlung für das Deutsche Rote Kreuz.

Anl.: 2.

Als Anlage reiche ich den Aktenvermerk Leitgeb vom l6.9.43

mit einem von Dr. Hofmann gegengezeichneten Ergänzungsvermerk

zurück. Aus dem Ergänzungsvermerk wie aus persönlichen Unterhal-

tungen mit Leitgeb und Dr. Hofmann habe ich den Eindruek gewonnen,

dase die Schuld an der entstandenen Differenz in erster Linie

Of. Hofmann trägt und aus dem Vorgang weitergehende Folgerungen

bezüglich der Haltung des Regierungsvorsitzenden kaum gezogen

werden können. Was die sprachliche Fassung des Regierungsaufrufs

anlangt, liegt mir eine philologische Stellungnahme des Verfassers

des Regierungsaufrufs vor, in der im einzelnen nachzuweisen ver-

sueht wird, dass der Aufruf keine Germanismen, sondern nur einige

Worte der gehobenen Sprache enthält.
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Verm erk Nr.57/43.

Am 16.9.1943.

Betrifft: Regierungsaufruf für das DRK.

tl Die durch das Innenministerium verursachte

Verzögerung im Bewilligungsverfahren für die DRK-Samm-

lung brachte es mit sich, dass.auch der Regierungsaufruf

erst am l4. 9. nach Eintreffen des Bewilligungsbeschei-

des vereinbarungsgemäss den Vorsitzenden der Regierung

und dem Innenminister zur Kenntnis und Genehmigung ge-

bracht werden konnten, Der tschechische Text wurde von

dem tschechischen Dichter und Schriftsteller S.R.Dr.Kubka

stilisiert.

auy

Am 14!9. traf um 1215 eine schriftliche Erklä-

rung aus der Kanzlei des Vorsitzenden ein, die besagte,

dass der Vorsitzende sich mit dem Text der Regierungs-

erklärung einyerstanden erkläre, Gezeichnet im Auftrag

W.Dr.Hofmann.

Um 1220

wurde ich von Intendant Thürmer darauf

aufmerksam gemacht, dass nach Rücksprache mit Stubaf.Wolf

der Regierungsaufruf mit Untersehrift veröffe

werden müsse. Ich setzte mich sofort mit Dr.H 

Verbindung, mit dem folgender Unterzeichnunge e

abgesprochen wurde: " Für die Regierung des P 

tes Böhmen und Mähren - der Vorsitzende der Regierur

Min.Dr.Jaroslav Krej■í." Dr.Hofmann erklärte, laxs

ser Wortlaut entsprechend sei und vom Vorsitzenie:: ge-

billigt werde.

Dieser Umstand wurde sofort Subaf.W

Intendant Thürmer mitgeteilt, die diese Lösun

friedenstellend aufnahmen.

yeb ar b Vom Präsidium des M.f.V. wurde nach ittag

mit der Sektion Presse vereinbart, dass die P e■ser

lichung entsprechend der bisherigen Gepflogentett ohne

Unterschrift erscheinen soll.

Am Abend des l4.9. beschwerte sich der Vor

sitzende der Regierung, nachdem er die Rundfu kver

barung des Regierungsaufrufes gehört hatte, s vorl be

Dr. Hofmann als auch bei MM, dass sein Name als Ueter



Ja

zum Regierungsaufruf verwendet worden sei.

MM erklärte, dass er sich selbst darum nicht

rt habe, weil diese Dinge automatisch von den zu-

en Beamten erledigt werden und nur Details der

rledigung darstellen. Er bitte aber,den Vorsitzen-

Regierung, falls dieser glaube, dass ein Verfah-

ler vorgekommen sei, ihm eine schriftlich Bescher-

nmen zu lassen, damit er die entsprechenden Ermitt-

anstellen könne.

jeu p2ueyes

Dr. Hofmann erzählte, dass der Vorsitzende ihm

er sich nicht darüber beschwert habe, dass sein

d de  r  

rauf legte, nicht in der Presse zu erscheinen.

ite Dr.Hofmann mein Bedauern über diesen Stand-

es Vorsitzenden der Regierung nicht, verhehlen und

e ihm, dass leider mit der Sektion Presse die Ab-

über Nichtveröffentlichung des Namens getroffen

sei, was ich aber jetzt in Anbetracht der Haltung

für einen Fehler halte, den ich sehr gern rück-

22

nachen möchte.

Mit Genugtuung stellte ich jedoch fest, dass

der Presse der Regierungsaufruf mit der Unter-

Krei■íe crechien. Ich musste nur Min.Rat Mel■

erweis erteilen, dass er mir die Absprache mit

aralreferat Presse über die Veröffentlichung der

arift nicht zur Kenntnis brachte, sodass ich in

endstunden des l4.9. sowohl Dr.Hofmann als auch

falsche Information.erteilte.

Bis zur Stunde ist noch keine schriftliche

 rde Krej■ís bei MM eingetroffen. Es muss jedoch

tellt werden, dass der Regierungevorsitzende zu

edenen Bekannten sich in abfälliger Form über den

ten Stil der tschechischen Fassung ausgesprochen

sekeinkarxinxderxknmakme anscjeinend in der An-

lass es sich um eine Arbeit des MM handelt, von

3men und Russismen in der tschechischen Dassung

. Diese Bemerkungen haben sich mit Blitzesechnelle

tet und sind Gegenstand hämischer Auslassungen

60797
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in einzelnen Bevölkerungskreisen.

Ich habe von Dr.Hofmann die beanstandeten

Stellen angefordert, um von Dr.Kubka, der die Beschul-

digung, einen schlechten tschechischen Stil verwendet

zu haben, entrüstet von sich weist, eine Stellungnahme

zu erhalten. In diesem Zueammenhang sehe ich mich ver-

anlasst, darauf hinzuweisen, dass bisher noch kein

einziger Regierungsaufruf, der Im M.f.V. konzipiert

wurde, von Krej■í unbeanstandet geblieben ist. Im

übrigen sei darauf verwiesen, dass die Verfahrensart

über Dr.Hofmann mit dem Vorsitzenden zu verkehren, von

Krej■í selbst vor geraumer Zeit ausdrücklich gewünscht

worden ist.

Nachträglich wird von Stuchlik zu dieser An-

gelegenheit noch folgendes berichtet:

Am l4. abends rief MM mich in meiner Wohnung

an und teilte mir mit, dass ihn Präsidialchef Kraus

darüber unterrichtet hätte, dass der Vorsitzende der

Regierung sich weigere, seine Unterschrift unter den

Regierungsaufruf zu setzen. MM war darüber sehr ent-

rüstet und erklärte, dass dies ein Zeichen dafür sei,

dass im M.f.V. die Arbeit nicht in Ordnung gehe und

dass offenbar in der l.Sektion bei Herrn Leitgeb der

Regierungsaufruf verhaut worden sei und d. ss man ihn

dem Vorsitzenden der Regierung nicht rechtzeitig zur

Kenntnis gebracht habe. Ich erklärte MM, dass bereits

am l4.vormittags der Vorsitzende seine schriftlich Zu-

stimmung dem M.f.V. zugeleitet habe und dass ich mich,

bevor ich nicht bei H.Leitgeb rückgefragt habe, eines

jeden Urteils enthalten müsse. Ich bitte den Minister,

zuzuwarten, bis ich mit H.Leitgeb gesprochen hätte.

Darauf antwortete der Minister:" Wenden Sie sich an

Mel■," worauf ich antwortete:"Herr Mel■ ist für mich

keine politische Instanz."

1. SS-Stubaf.Wolf

2. SDLA.



Ergänzungsvermerk zu Vermerk Nr. 57/43.

Betrifft: Regierungsaufruf zur DRK-Sammlung.

In einer persönlichen Unterrëdung mit

Dr.Hofmann am 2l.9.l943 im M.f.V., die eine Klärung

des fernmündlichen Gesprächs über die Unterschrifts-

klausel herbeiführen sollte, wurde von Dr.Hofmann

erklärt, dass ihm erinnerlich sei, ein fernmündliches

Gespräch in der Mittagszeit über meinen Anruf mit mir

geführt zu haben, dass er sich aber an den Gegenstand

des Gesprächs nicht mehr genau erinnern könne. Es mag

sein, dass es sich um die Unterschriftsklausel gehan-

delt habe.

Ferner teilte Dr.Hofmann mit, dass Minister

Krej■i, als ihm von Dr.Hofmann der Wortlaut des Regie-

rungsaufrufs zur Kenntnis gebrachte werden sollte, mit

der Bemerkung "kenne ich schon" die Verlesung abgelehnt

*

habe. Es scheint sich hier um eine Verwechslung zu han-

deln, die möglicherweise MM verursacht hat. Es kann

*%)

sein, dass der ursprüngliche Text, den MM verfasst hatte

und der vån der Sonderabteilung Kulturpolitik abgelehnt

wurde, von MM ohne Wissen der interessierten Stellen

direkt fernmündlich an Krej■i mitgeteilt wurde. Dr.Hof-

mann erklärt ferner, dass Krej■i sich ihm gegenüber

nachträglich absolut zustimmend zur Unterschrift ge-

og

d

Sestubal, Molr
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Um eine Verwechslung handelte es sich hiebei insofern,

als Minister Krej■í den vom Ministerium des Innern aus-

gearbeiteten Aufruf bei seiner Unterredung mit mir im

XXX

Minister Krej■í meinte, dass diese Form der Veröffent-

lichung von Regierungsaufrufen f r ü h e r , also

in den Vorjahren, nicht üblich war.

aato l..t
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madoet ne ko dttnbe ml e rga. y3.

96209



Der Deutsche Staatsminister

Prag, den 6.September 1943.

für Böhmen und Mähren

IX a 1320-4/2

LU

An oie

bY

Hauptabteilungen und Abteilungen,

tn Uoh

Befehlshaber der Ordnungspolizei,

Enga - 8.SEP 1943

Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

ackrichtlich

Is Ministeramtg

en Wehrmachtbevollmächtigten beim Refehsprotektor

und Befehlshaber im Wehrkreis Böhnen und Mähren,

den Befehlshaber der Waffen-SS in Böhßen und Mähren.

adermarke zu Gunsten des

schen Roten Kreuzes,

Die Protektoratspost gibt am 16.September l943 eine

Sondermarke zu Gunsten des Deutschen Roten Kreuzes zum Preise

von l0 K (l20 h Nennwert +,880 h Zuschlag) heraus. Das Mar-

kenbild zeigt auf schwarzem Hintèrgrund einen auf dem Roten

Kreuz stehenden Adler, dessen réchter Plügel teilweise vom

Wappen des Protektorats Böhmen und Mähren verdeckt ist, Das

Kreuz im Markenbild ist rot gedruckt.

Es ist dies die erste mehrfarbige Marke der Protekto-

ratspost und auch die erste Markenausgabe, die die Beschrif-

tung "Großdeutsches Reich" trigt. Die Auflage der Sondermarke

ist beschränkt.

Eine Vermittlung des Bezugs der Sondermarke für Ange-

hörige der deutschen Behörden usw., wie sie z,T. bei früheren

Ausgaben durch die Abteilung IX (Fernmeldewesen und Post) be-

sorgt worden ist, findet diesmal nicht statt, Die Marke ist

vom l6,September ab nur an den seaal*ern der Protektoratspost

erhältlich.

Im Auftrag

gez.Dr.Müller

Uke

Beglaubigt:

LlinGiack

Postinspektor

310

43

92
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Der Deutsche Staatsminister

Prag, den 6.September 1943.

für Böhmen und Mähren

IX a 1320-4/2

An die

Hauptabteilungen und Abteilungen,

Befehlshaber der Ordnungspolizei,

Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

Nachrichtlich

an

das Ministeramte

den Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichsprotektor

und Befehlshaber im Wehrkreis Böhnen und Mähren,

den Befehlshaber der Waffen-SS in Böhnen und Mähren.

Sondermarke zu Gunsten des

eutschen Roten Kreuzes,

Die Protektoratspost gibt am l6,September 1943 eine

Sondermarke zu Gunsten des Deutschen Roten Kreuzes zum Preige

von 10 K (120 h Nennwert + 880 h Zuschlag) heraus. Das Mar-

kenbild zeigt auf sehwarzem Hintergrund einen auf dem Roten

Kreuz stehenden Adler, dessen rechter Flügel teilweise vom

Wappen des Protektorats Böhmen und Mähren verdeckt ist. Das

Kreuz im Markenbild ist rot gedruckt.

Es ist dies die erste mehrfarbige Marke der Protckto-

ratspost und auch die erste Markenausgabe, die die Beschrif-

tung "Großdeutsches Reich" trägt. Die Auflage der Sondermarke

ist beschränkt.

Eine Vermittlung des Bezugs der Sondermarke für Ange-

hörige der deutschen Behörden usw., wie sie z.T. bei früheren

Ausgaben durch die Abteilung IX (Fernmeldewesen und Post) be-

sorgt worden ist, findet diesmal nicht statt. Die Marke ist

vom l6.September ab nur an den Sehal*ern der Protektoratspost

erhältlich.

Im Auftrag

gez.Dr.Müiler

Beglaubigt:

Llinsnack

Postinspektor

R5



DER MINISTERPRÄSIDENT

Prag, am 1. Mai 1941.

Büco des Stoatsfekretärs

bo a Reidjspcotektoc

in Buhman und mähcen.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär: ! 3.MAl1941

Thr

Ich erlaube mir Ihnen mitzuteilen, dass

die Regierung mit besonderem Interegse die Aus-

stellung "Deutsche Grösse" besichtigt hat.

Für die anlässlich dieses Besuches ge-

troffenen Massnahmen sowie für die Begleitung

und für den fachlichen Vortrag danke ich Ihnen,

Herr Staatssekretär, herzlich.

Ich bitte Sie, freundlichst zur Kenntnis

nehmen zu wollen, dass ich im Einverständniss mit

den übrigen Regierungsmitgliedern anstatt des

Eintrittsgeldes eine Spende von 3.ooo,- K an das

Deutsche Rote Kreuz überweisen liess.

Mit vorzüglicher Hochachtung

An den

6m

Herrn Staatssekretär,

SS_Gruppenführer

K. H. Fran k

StS.48-+k/4

in

Prag.
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DER VERKEHRSMINISTER

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,

auch die

Protektoratspost will den edlen Zwecken des Deut-

schen Roten Kreuzes beisteuern und gibt deshalb

zwei Werte von Wohltätigkeitspostmarken mit einem

Sonderzuschlag zugunsten desselben heraus.

Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen eine An-

sichtsauswahl sowie die bei dieser Gelegenheit her-

ausgegebene Sondernummer des Amtsblattes des Ver-

kehrsministeriums überreiche.

Mit dem Ausdrucke vorzüglicher Hochachtung

mmm

Herrn

SS-Gruppenführer

Staatssekretär K.H.Frank,

Prag.

2nMS1.4EL62

11.58

Jyke to.

194 906

©.VL-7/4i



DER VORSITZENDE DER REGIERUNG.

Prag, am 13.August 1941.

ZI.

39025/41

M.R.

Bia des Staatefekcetärs

bo a Reidhcotektoc

in Bohmn nd Mahren.

Eing 13 AUG. 1941

An den Herrn Staatssekretär

Tgb. n.

S.S.-Gruppenführer K. H. F r a n k

in Prag.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär !

Namens der Regierung des Protektorats Böhmen und

Mähren beehre ich mich, Ihnen das Ergebnis der Sammlang mit-

zuteilen, die seitens der Regierung bei der tschechischen Be-

völkerung für das Deutsche Rote Kreuz veranstaltet worden ist.

Die heurige Sammelaktion hat mit vollem Erfolg abge-

schlossen, da sie die vorjährige Sammlung sowohl hinsichtlich

der Zahl der Spender als auch namentlich hinsichtlich der Ge-

samtsumme der Spenden übertrifft. Während die Spenden für das

Deutsche Rote Kreuz im Vorjahre 3l.002.218 K 20 h betragen ha-

ben, sind anlässlich der heutigen Sammlung an Spenden bis zum

9.August im Ganzen 43,512.627 K 75 h eingegangen.

Aehnlich wie im Vorjahr war auch die heurige Sammlung

im wahren Sinne des Wortes eine Volkssammlung, da dergrösste

Teil der Spenden wiederum aus den breitesten Schichten einge-

gangen ist. Ich freue mich, Ihnen, sehr geehrier Herr Staats-

sekretär, diese Mitteilung machen zu können.

Mit dem Ausdrucke besonderer Hochachtung

5

hae

uq
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 N GER RNN  R N
PRAG I., AM PULVERTURM 1
ZENTRALVERBAND DES HANDELS, PRAG I., AM PULVERTURM 1
Telegr. Adr.
Fernruf
HANDELSVERBAND, PRAG
608-51, 52, 53
An den
hes Staatsfekcetärs
Herrn Staatssekretär
Reichsprotoktoe
SS-Gruppenführer K.H. F r a n k ,
D
Prag IV.
6. SEP. 1941
Czerninpalais.
In
7
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht vom
Unser Zeichen
Tag
Ing.V/Mö.780.
5.9.41.
Betrifft:
Beteiligung der Kaufmannschaft ies Protektorates an der Samm-
lung für das Deutsche Rote Kreuz.
Sehr geehrter Herr Staatssekretär!
Der Zentralverband des Handels hat die Sammlung der Regierung des
Brotektorates Böhmen und Mähren für das Deutsche Rote Kreuz dazu be-
nützt auch auf die Kaufmannschaft einzuwirken, dass ein möglichst
grosser Betrag für diesen edlen Zweck gespendet wird. Ich hatte ins-
besonders veranlasst, dass in den Mitteilungsblättern der dem Zentral-
verband des Handels angeschlossenen Wirtschaftsgruppen ständig Appelle
erschienen sind. Ferner wurden die einzelnen Handelsfirmen beauftragt,
ihre Spenden dem Zentralverband des Handels zu melden.
Als Ergebnis dieser Aktion kann ich Ihnen heute ein Aufkommen des Han-
dels im Rahmen der Sammlung der Regierung des Protektorates in der Hö-
he von
7,200.000.-- Kronen
melden. Wenn man bedenkt, dass im Handel der Klein- und Mittelbetrieb
stark vorherrscht, so erscheint mir das Ergebnis nicht ungünstig. Auf
jeden Fall haben sich die Spenden im Bereich des Handels im Vergleich
zum Vorjahr ganz wesentlich erhöht.
Ich bitte diese kurze Mitteilung zur Kenntnis zu nehmen.
Heil Hitler !
Ihr sehr ergebener
.
/Ing.Erich Vogt/.
L-7d/4i



25. August 1941.

St.S. 325/41.

1.

An Herrn

Ministerpräsidenten Eliá■,

Prag.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident!

Pür das dort. Schreiben Vom 13.d.N. - Zeichen Z1. 39o25/

41 M.R., mit dem Sie mir das Ergebnis der für des Deuteche

verbindlich.

Mit den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung

G.R. mit 1 Anlage

I-Obersturmbannführer Böhme,

Preg1

6298/%

zur Kenntnis übersandt.

50-Seitebf

1

18207

. AUG 190

Alsdann z.d.A.



EV
Neue An■crift:
Frag XVIII, Slunná 8.
Prag IV., den 2.Juli 1940
Fernsprecher: 748-51.
Czerninpalais
Fernsprecher: 601.41, Apparat 269
Bankkonto: Kreditanstalt der Deutschen, Prag
Deutsches Rotes Kreuz
andesstelle Böhmen und Mähren
IV
/40 Ru/Lo
3.
26*953
Spende für das Kriegshilfswerk für das DRK
:.:
:dort. Schrb. v.
-
Nr.
-
An den Herrn
Staatssekretär Karl Hermann F r a n k
SS = Gruppenführer
Czerninpalais.
Die Landesstelle Böhmen und Mähren bestätigt dankend den Erhalt
eines Schecks über K löo0.-- aus dem P-Fond des Höheren SS-und Poli-
zeiführers. Der Betrag_wurde bestimmungsgemäss dem Kriegshilfswerk
für das Deutsche Rote Kreuz abgeführt.
Heil Hitler !
Der Leiter der Hauptabteilung IV
1X
i.V.
udd
++16.00.
DRK-Feldführer
$\2-H4
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29. Juni 1940.

St.S. 412/40.

/Herrn

29. VI. 1940

Min ster H a v e l k a,

Prag.

Sehr geehrter Herr Minister!

Für die Übersendung der Mappe mit den Wohltätigkeits-

postmarken danke ich verbindlich. Ich habe als Aus-

gleich flir die Marken den Betrag von RM 1oo.- an das

Deutsche Rote Kreuz überweisen lassen.

2.

G.R. mit 1 Schriftsatz

und 1 Scheck über RM 1oo.-

Mlare aoe

Herrn P l a t o

sudruDRu-lomasalla

abgapaban uit Oninaig zur Kentnir d Br

e Jos Schecks übersandt.

sua batvay du dat,uiest.

ligrvae fin dad

seutga Maka hveng03. Alsdanni z.d.A.

abgapian.

Away, 1.7,40

M.elav.

①L-7/41



7. Mai 1941.

Sta.

St.s. 155/41

An Herrn

Ministerpräsidenten Eliaš,

Prag.

-

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident!

Von dem dort. Schreiben vom 1.d.M. - ohne Zeichen

sowie von der Überweisung einer Spende von 3ooo K

an das Deutsche Rote Kreuz habe ich mit Interesse

pVânk Kanntnis genommen.

Mit den Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

G.R. mit 1 Anlage

Pg. Zankl

zur Kenntnis übersandt.

3.

Alsdann z.d.A.

1\√-76/4s
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30. April 1941

Prag, den

XVIII, Sluna 8

Fernprecher: 748-51

Bankkontent

Deutsches Rotes kreuz

Kreditantal der Deutschen, Prog

Böbmihe aompebere, rags Staasehcgtäes

Landesstelle Böhmen und Mähren

beim Reidisp ciohlor

in Böhmen un) mühten

Aht.-3. IV-Ru/Lo

Eing.:

6.MAT 1941

tgb.Nc: 929/41

Tob. Nc.:

Getrifft:

Spende für das Kriegshilfswerk für das DRK

Bezug:

-

Anlage:

2

Herrn

Staatssekretär SS=Gruppenführer

Karl Hermann F r a n k ,

Czerninpalais

Die Landesstelle Böhmen und Mähren bestätigt dankend den Empfang

eines Schecks über

K 500.- ( fünfhundert Kronen),

der an die Böhmische Unionbank,Prag zur Gutschrift auf das Sonder-

konto für das Kriegshilfswerk für das DRK weitergeleitet wurde.

Der Vorgang bezgl. der Wohltätigkeitspostmarken wird beiliegend

zurückgegeben.

Heil H:tler !

Der Leiter der Hauptabteilung IV

PudiM

L6 5/9

DRK- Feldführer

$2-7a/4i
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23. April 1941.

St.S.145/41

1.

Vermerk:

Die Wohltätigkeitspostmarken sind an Harald Frank

weitergeleitet worden.

2

An Herrn

Minister Havelka,

Prag.

EOSABEEBE

Sehr geehrter Herr Minister!

staca

Für die Übersendung der Mappe mit den Wob itätigkeits-

postmarken danke ich verbindlich. Ich ha

be als Aus-

gleich für die Marken den Betrag von RM

50.-- an das

Kriegshilfswerk für das Deutsche Rote "

z überwe

sen lassen.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung.

3.

G.R. mit 1 Schriftsatz und 1 Scheck über 50,-- RM

Herrn Plato

zur Kenntnis und Entnahme des Schecks übersandt,

4.

Alsdann z.d.A.

WL -X/4i
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DER VERKEHRSMINISTER

Sagae   SaQ dang

bein Fec  oek oc

Prag, den i8Bokpril 194hahren.

Eing.: 18. APR. 1941

Tgb. Tr.:

Sehr geehrter Herr Staatssekretär !

Nachdem die Wohltätigkeitsbriefmarken

der Protektoratspost zu Gunsten des Deutsehen

Roten Kreuzes im Vorjahre voll ihren Zweck er-

füllt haben, gibt die Postverwaltung des Protek-

torats Böhmen und Mähren ein neues Paar derselben

heraus.

Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen eine

Ansichtsauswahl dieser neuen Freimarken überrei-

che.

Mit dem Ausdrucke vorzüglicher Hochachtung

Hauuu

Herrn

Ss-Obergruppenfihrer

Staatssekretär K.H.Prank,

Prag.

ala

$\2-+4$
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Die Coupons sind mit dem Vordruek des Ab-
Kupony jsou opat■eny p■edtiskem odznaku
zeichens des Deutsehen Roten Kreuzes versehen.
N■meckého Cerveného k■íže. Po obou stranách
Auf beiden Seiten des Abzeichens ist links das
odznaku je vyzna■eno datum 20. IV. 1941, ozdo-
mit Eiehen- und rechts mit Lindenlaub gezierte
bené vlevo dubovým a vpravo lipovým listím.
Datum 20. IV. 1941 angebracht. Über dem Ab-
Nad odznakem je n■meeký nápis FÜR DAS
ze hen befindet sich die deutsche Aufsehrift
DEUTSCHE ROTE KREUZ a pod odznakem
FR DAS DEUTSCHE ROTE KREUZ und
■eský nápis PRO NEMECKY ■ERVENÝ KR■Z.
ter dem Abzeichen die tschechische Auf-
FIft PRO NEMECKY ■ERVENY KRIZ.
ie Form und die Grösse der Marken und der
Tvar a velikost známek a kuponú, h■ebenové
pons, die Kammzähnung, das Herstellungs-
zoubkováni, výrobní postup (m■ditisk z hloub-
fahren (Kupfertiefdruck) und die Bogen-
ky) a archová úprava (jeden areh má 50 zná-
machung (ein Bogen hat 50 Marken und 50
mek a 50 kuponú stejné velikosti) jsou stejné
pons gleicher Grösse) sind dieselben wie bei
jako u lo■ského vydání dobro■inných poštov-
vorjährigen Ausgabe der Wohltätigkeits-
nich známek pro N■mecký ■ervený k■íž.
fmarken für das Deutsehe Rote Kreuz.
ähere Einzelheiten über die Markenausge-
Bližši podrobnosti úpravy známek jsou z■ejmé
tung sind aus den bezügliehen Abbildungen
z p■íslušných vyobrazeni.
ehtlich.
ie Marken werden einzeln oder in Sätzen
Známky se prodávají jednotliv■ nebo v sesta-
ler Werte zu dem um den Wohltätigkeits-
vách obou hodnot za cenu jejich jmenovité
hlag erhöhten Nominalpreis, d. i. zu 1 K
hodnoty, zvýšenou o dobro■inný p■íplatek, tedy
2 K, verkauft. Der Preis eines Blattes
za 1 K nebo 2 K. Cena za list (50 známek s 50
Marken mit 50 Coupons), beträgt 50 K oder
kupony) ■iní 50 K neb 100 K.
K.
en Wert zur Freimachung von Postsendun-
Výplatni hodnotou pro vypláceni poštovníeh
bildet nur der Nennwert (60h oder 1.20 K).
zásilek jest jedin■ jejich jmenovitá hodnota
(60 h nebo 1.20 K).
e Marken gelten im In- und Auslandspost-
Známky platí v poštovnim styku vnit■nim
ehr bis Ende Dezember 194l. Ein Um-
i mezinárodnim do konce prosinee 1941. Vým■-
eh der Marken ist nicht zuläissig. Den Post-
na známek se nepovoluje. Prodava■úm poštov-
zeiehenverschleissern und Postablagefüh-
nich cennin a poštovným se provise z prodeje
wird keine Provision beim Verkaufe
t■chto známek nepovoluje. Známky budou vy-
r Marken gewährt. Die Marken werden in
dány v nákladu 1.s00.000 známek každé hod-
Auflage von 1,s00.000 Marken jedes Wer-
noty.
herausgegeben werden.
en ersten Bedarf der Wohltätigkeitsbrief-
Všecky poštovni ú■ady neeht prvou pot■ebu
en für das Deutsche Rote Kreuz haben
dobro■inných poštovních známek pro N■mecký
Postämter bis spätestens 16. April 1941 in
Cerveny k■íž objednaji nejpozd■ji do 16. dubna
Lobonen bei der Wirtschaftszentrale für das
1941, a to v Cechách u poštovní hospodá■ské
esenin Prag und in Mähren bei der Post-
úst■edny v Praze a na Morav■ u poštovniho
schaftsstelle in Brünn auf Grund einer
hospodá■ského ú■adu v Brn■ zvláštni samostat-
ständigen Sonderbestellung, d. i. unabhän-
nou objednávkou, to jest neodvisle od ostatnich
von den übrigen Wertzeichenbestellungen.
objednávek poštovnich cennin. Další objednáv-
estellen. Weitere Bestellungen der Wohl-
ky dobro■innych poštovnich známek pro Né-
keitsbriefmarken für das Deutsche Rote
mecký ■ervený k■iž provedou poštovní ú■ady
euz haben die Postämter auf übliche Weise
obvyklym zpüsobem p■i svých pravidelnych od-
bei aren regelmässigen Wertzeichenfassungen
b■rech poštovních ceunin, a to vždy jen v množ-
vor nehmen. jedoch lediglich in solcher Men-
ství, jež skute■n■ mohou rozprodati. Dobro■in-
die sie tatsächlich verkaufen können. Die
né poštovni známky pro N■mecký ■ervený k■iž
oh tätigkeitsbriefmarken für das Deutsche
nesm■ji byti prodávány p■ed 20. dubnem 1941.
 Kreuz dürfen vor dem 20. April 1941 nicht
rkauft werden.
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Alle Postämter haben ihr Bestreben darauf

Všecky poštovní ú■ady se vynasnaži, aby

zu richten, damit die Wohltätigkeitsbriefmar-

dobro■inné poštovni známky pro N■mecký ■er-

ken von der Öffentlichkeit viel benutzt werden

vený k■í■ byly obecenstvem hojn■ použivány

und so der edle Zweck auch dieser Ausgabe er-

a aby šlechetný ú■el i této emise byl spln■n.

füllt werde.

(C. 19.565-A|4 ze 7. dubna 1941.)

(Z. 19.565-A|4 vom 7. April 1941.)

60615

Herausgegeben vom Verkehrsministerium (Postverwaltung).

Vydává mihisterstvo dopravy (poštovní správa).

Druck E. Benufort A. G. in Prag II. Jungmannstrasse 13. — Tiskl E. Benufort a. s. v Praze II.. Jungmannova ttida 15.
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POSTAMTSBLATT
DES VERKEHRSMINISTERIUMS
IN PRAG
POŠTOVNÍ
RIIA
MINISTERSTVA DOPRAVY V PRAZE
JAHR
1941
Prag, den 10. April 1941 — V Praze dne 10. dubna 1941
NR.
18
ROK
CIs.
INHALT: — OBSAH:
Wohltätigkeitsbriefmarken für das Deutsche Rote
Dobro■inné poštovni známky pro N■mecký ■ervený
Kreuz.
k■iz.
Verfügungen.
Ustanoveni.
45. Postworizetchen. Ausgabe, Fassung und Verkauf
45. Poštovni cenniny. Vydání, odbér a prodej p■iležitost-
von Sonderbriefmarken.
 ných poštovnich známek.
Wohltätigkeitsbriefmarken für das Deutsche Rote Kreuz.
Dobro■inné poštovní známky pro N■mecký ■ervený k■íž.
Die Ausgabe der Wohltätigkeitsbriefmarken
Emise dobro■inných poštovnich známek ve
zu Gunsten des Deutschen Roten Kreuzes vom
prosp■ch N■meckého ■erveného k■iže z roku
Jahre 1940 erfüllte ihren Zweck gut. Das finan-
1940 vykonala dob■e svúj úkol. Finan■ní výsle-
zielle Ergebnis ihres Verkaufes entsprach nicht
dek jejich prodeje nejen splnil, ale dokonce
nur allen. Erwartungen, sondern übertraf sie
p■evýšil všechna o■ekávání. Naše ve■ejnost uká-
sogar. Unsere Öffentlichkeit zeigte damit ihr
zala tak své plné pochopeni pro vznešené cile
volles Verständnis für die erhabenen Ziele die-
této ušlechtilé instituce lidskosti.
ser edlen Einrichtung der Menschlichkeit.
Der Krieg geht weiter und wir müssen daher
Válka pokra■uje a proto musime vytrvati ve
in unserer Opferbereitschaft ausharren. Die
své ob■tavosti. Protektorátni pošta Cech a Mo-
Protektoratspost Böhmen und Mähren gibt des-
ravy vydává proto k 20. dubnu 1941 druhou
halb zum 20. April 1941 cine zweite Ausgabe
emisi dobro■inných poštovnich známek ve pro-
der Wohltätigkeitsbriefmarken zu Gunsten des
sp■ch N■meckého ■erveného k■iže. jemuž p■i-
Deutschen Roten Kreuzes heraus, dem wieder
padne op■t celý výt■žek p■íplatkù, který bude
der gesamte, durch den Verkauf der Marken
ziskán jejich prodeje.n.
zle Ertrag der Zuschläge zufallen wird.
Ich bin mir dessen gewiss, dass unsere Öffent-
Jsem si jist, že naše ve■ejnost podá op■t no-
lichkeit wieder einen Beweis dessen, wie gut sie
vý dúkaz toho, jak dob■e rozumí svým povinno-
ihre Pflichten zu erfüllen weiss, ablegen wird.
stem. V■■im, že i druhá emise t■chto známek
Ich glaube, dass auch die zweite Ausgabe die-
setká se s plným úsp■chem a že ve zdaru ne-
ser Marken vollen Erfolg haben und keineswegs
züstane-nijak za výsledky emise preni.
hinter dem Ergebnis der ersten Ausgabe zu-
rückbleiben wird.
Prag, den 7. Aprit 1941.
V Praze dne 7. dubna 1941.
Verkehrsminister:
Ministr dopravy:
Ji■i Havelka.
WL-x/4
ne
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Verfügungen. - Ustanovení.
45
POSTWERTZEICHEN.
POSTOVNI CENNINY.
Ausgabe, Fassung und Verkauf von Sonderbrief-
Vydáni, odb■r a prodej p■iležitostných
marken.
poštovnich známek.
Die am 29. Juni 1940 gemäss Verfügung Nr.
Dobro■inné poštovní známky pro N■me
82 (Amtsblatt Nr. 34b/1940) herausgegebenen
Cervený k■iž, vydané dne 29. ■ervna 1940 p
Wohltätigkeitsbriefmarken für das Deutsche
ustanoveni ■. 82 (V■stník ■. 34b/1940) spl
Rote Kreuz erfüllten völlig den edlen Zweck
pln■ šlechetný ú■el tohoto vydání.
dieser Ausgabe.
Es wurden 1,762.000 Marken zu 60h+40h und
Bylo prodáno 1,762.000 známek hodnoty 6
1,704.000 Marken zu 1.20K+80h verkauft, wovon
+ 40 h a 1.704.000 známek hodnoty 1.20 R
die Zusehläge für das Deutsche Rote Kreuz
s0 h, z nichž p■íplatky pro N■mecký ■erv
mehr als zwei Millionen Kronen betragen. Die
k■íž ■ini vice než dva miliony korun. Ne
geringen Restbestände der unverkauften (gröss-
trné zbytky neprodaných (v■tšinou pošk
tenteils beschädigten) Marken werden ver-
ných) známek budou zni■eny.
nichtet.
Mit Rücksicht auf diesen Erfolg werden am
Vzhledem k tomuto úsp■chu budou
20. April 1941 anlässlich des 52. Geburtstags des
20. dubna 1941 u p■iležitosti 52. narozenin V
Führers und Reiehskanzlers Adolf Hitler wie-
ce a ■isského kanelé■e Adolfa Hitlera dány
der zwei Freimarken mit Zuschlägen zu Gun-
ob■hu op■t dv■ výplatni známky s p■íplatk
sten des Deutsehen Roten Kreuzes in den Ver-
ve prosp■ch N■meckého ■erveného k■iže.
kehr gesetzt.
BUTEMENAMM
EUTSCHE
YOU
CFLL
60h
40h
FÜR DAS
50
XAFS
2OR
20.1V
20.1V
194
1061
104
CERVENY
CERVENY
GECHY A MORAVA
TTOHYAMORAVA
Die Marken werden in denselben Werten.
Známky budou vydány ve stejných hod■
denselben Farben und mit denselben Zusehlä-
tách, ve stejných barvách a se stejnými p
gen (60h+40h blau und 1.20K+80h weinrot) wie
platky (60 h + 40 h modrá a 1.20 K + 80 h v
die Wohltätigkeitsbriefmarken für das Deut-
nov■ ■ervená), jako dobro■inné poštovní zná-
sche Rote Kreuz der vorjährigen Ausgabe
ky pro N■mecky ■ervený k■íž lo■ského vydánt.
herausgegeben.
Für die Marken dieser Neuausgabe wurde je.
Pro známky nového vydání bylo vsak
doch ein neues figurales Motiv verwendet. Das
to nového figurálniho motivu. Motiv zobrazu
Motiv stellt eine Helferin des Deutschen Roten
pomoenou sestru N■meckého ■erveného k■iù
Kreuzes dar, die einen verwundeten Soldaten
ošet■ujici raneného vojina. ■íslice, udávají
betreut. Die Nennwertziffer (60 h oder 120 K)
jmenovitou hodnotu (60 h nebo 1.20 K), je un
befindet sich in der linken oberen Eoke des
sténa v levém hornim rohu známkového.obraz
Markenbildes, darunter wird mittels ciner klei-
a pod ní je vyzna■en menši ■islici dobro■in■
neren Ziffer der Wohltätigkeitszuschlag (+401
p■íplatek (+ 40 h nebo + S0 h). Na horním b
oder +80h) bezeichnet. Am oberen farbigen
revném okraji známky jest bilý nápis BÖHME
Rande des Markenbildes befindet sich dié
UND MAHREN a na dolnim okraji (ECHY
weisse Aufschrift BÖHMEN UND MÄHREN.
MORAVA.
am unteren Rande die Aufschrift CECHY A
MORAVA.
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Abteilung Justiz
Prag, den 6. Oktaber 1943
II Gen a 1414
1
iste
An
las Ministeramt
-7, OKT. 1943
im
Hause
detrifft: Gültigkeit von Rechtsvorschriften des
Reichs im Protektorat Böhmen und Mäh-
ren (hier: Bezeichnung "Grossdeutsches
Reich").
- 1 Anlage -
Die Abteilung I/2 hatte mir ein an den Reichsmi-
nister des Innern gerichtetes Schreiben in nebenbezeichneter Ange-
legenheit zur Mitzeichnung zugeleitet. Ich habe vön der Mitzeich-
nung Abstand genommen und darauf hingewiesen, dass die Angelegen-
heit nach Aufhebung der Zentralstelle für das Frotektorat Böhmen
und Mähren im Reichsministerfum des Innern mit dem Reichsminister
und Chef der Reichskanzlei zu erörtern und dem Reichsminister des
Innern lediglich Abschrift zuzuleiten sei. Dies muss um so mehr
gelter
D003N
St. M.
y-105/43
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gelten, als das Rundschreiben an die Obersten Reichsbeh

vom 26. Juni 1943 - Rk 7669 E - vom Reichsminister und

Reichskanzlei ergangen ist.

Für die Fassung des Schreibens selbst habe ich

teilung I/2 den aus der Anlage ersichtlichen Entwurf zu

Ich werde die Sache im Auge behalten.

Gez. Krieser.

Beglaubigt:

pule

BOOIMNO

Angestellte.

50634
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Der Leiter der Abteilung Justiz sts

Prag, den 8. Dezember 1943

II Gen. 1434

Tem

An

Serrn Ministerialrat Dr. Gies

E

Hause.

Betrifft: Erlass des Führers über die Rechtsstellung

der NSDaP vom 12. Dezember 1942.

duftrag des Herrn Staatsministers vom 7..d.M.

3 Inlagen -

Unter Bezugnahme auf die mündliche Rückaprac.

unter Rückgabe Ihres Vorganges einen Vermerk in doppelter Ausfertigung-

d di se 

 Pn 
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Abschrift des Entwurfs.

Der Deutsche Stantsminister

Prag, den

Oktober 1943

für Böhmen und Mähren.

An

den Herrn Reicheminister und

Chef der Reichskanzlei

in

BAUTTaE

VoBstrasse 6

riffts Gultigkeit von Rechtsvorschriften des

Reichs im Protektorat Böhmen und Mäh-

ren (hier: Bezeichnung "Gro■edeutsches

Reich").

t.

Rundschreiben an die Obersten Reichsbehörden

26. Juni 1943 - Rk 7669 E - und unter Bezug-

me auf das Schreiben des Herrn Reicheministers

Innern vom 29. Januar 1943 - I - 384/43 - 2002 BM -

Nach § 1 der Verordnung vom 3. April 1939 (VBlRProt.

S. 27) haben Reehtsvorschriften des Reichs für das Protektorat Böhmen

und Mähren nur Gültigteit, wenn sich dies aus ihrem Inhalt ergibt oder

wenn sie es ausdrücklich bestimmen. In ständigen Übung iet hier eine

derartige ausdrückliche Bestimmung in Übereinstimmung mit den Berliner

Zentralbehörden bislang dann angenormen worden, wenn als Geltungsbe-

 ded  d t det 

Auffassung habe ich auch amtlich gegenüber der Protektoratsregierang,

der Wirtschaft und der sonstigen Öffentlichkeit vertreten.

Durch die in Ziff. II Ihres Rundschreibens vom 26. Jund

1943 - Rk 7669 E - mitgeteilte Anordnung deo Führers ist künftig im

amtlichen Sprachgebrauch einschliesslich der Rëchtsetsung die Bezeich

nung "Grossdeutsches Reich" allgemein anstelle der Bezeichnung "Deut-

sches Reich" zu setzen. Damit aber hat die Bezeichnung "Grossdeutsches

Roich" aufgehört, eine Unterscheidungsbezeichnung für das Gebiet des

Reichs einschliesslich des Protektorats im Verhsltnia zum übrigen Reie

gebiet zu sein. Aus der Anwendung der Bezeichnung "Grossdeutsches Reich

in Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Rechts- und Verwaltungevor-

schriften wird daher künftig nicht mehr auf eine Geltung dieser Vor-

schriften
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schriften auch im Protektorat geschlossen werden dürfen. Vielmehr

wird die Prüfung, ob eine Vorschrift auch im Protektorat gilt, ohne

Rücksicht auf die Verwendung der Bezeichnung "Grossde tsches Reich"

stattzufinden haben. De eine Veröffentlichung Ihres Rundschreibens

vom 26. Juni 1943 zu unterbleiben hat, ist die Protektoratsöffent-

lichkeit jedoch nach wie vor der Meinung, dass die Bezeichnung

"Grossdeuteches Reich" ein Unterscheidungemerkmal hinsichtlich des

Geltungsbereichs darstelle. Ee sind daher Miseveretändnisse mit

Folge einer Rechtsunsicherheit zu befürchten.

Zur Vermeidung derartiger Auswirkungen erscheint eie

dem an Sie gerichteten Schreiben des Herrn Reichoministers des

newn vom 29. Januar 1943 - I 384/43 - 2002 BM - in Ausaicht goe

te allgemeine Regelung für die Festlegung des Geltungebereichs

Rechtevorschriften nunmehr recht dringlich. lch halte es für er

derlich, dass zukünftig bei jeder Vorschrift, die auch im Protel

rat gelten soll, ausdrücklich eine dahingehende Bestimmung ga

wird. Eine derartige Sachbehandlung ist nicht nur in der Prsi

formellen Gesetzgebung, sondern auch bei anderen Rechts- goo

Vorwaltungevi schrifton notwendig. Gerade die Fülle der durch

Kriegsverhältnicse bedingten Vorechriften verlangt cine ein

Klarstellung des Geltungsbereichs in der Vorschrift selbet.

Darüber hineus erscheint mit Rücksicht auf die sitg

bisherige allgemeine Rechtsauslegung, dass für das "Grossdeutse

Reich" erlassene Vorschriften auch im Protektorat gelten, eine

liche Klarstellung erforderlich, dass die Verwendung der Bezeis

"Grossdeutsches Reich" in deutschen Rechts- und Verweltungeveed

ten künftig keinen Geltungsbefehl auch für das Protektorat dars

Dies könnte zweckmissig durch eine geeigneta Änderung des § 1

Vo. vom 3. April 1939 (vBirProt. S. 27) oder durch eine antlick

meinem Verordnungeblatt und in der Tagespresee zu veröffentlick

Bekanntmechung geschehen, dass künftig aus der Bezeichnung "Gs

deutsches Reich" keine Schlüsse auf den Geltungebereich einer

sehrdft zu ziehen sind, vielmehr nur diejenigen Reichsvorschris

auch im Protektorat gelten, deren Rechteverbindlichkeit für das

tektorategebiet unter förmlicher Anführung fest gelegt wird.

Für baldige Hitteilung Ihrer Auffassung wäre ich danl

Miolat,

In Vertretungs

60633
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Vernerk.
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BOASLIELCDE

p s a my  o M   ep

CAT

Betrifft: Erlass des Pührere über die Rechtsstellung der Nationalscie-

listischen Deutschen Arbeiterpartei vom 12. Dezember 1942

(RGBl. I S. 733).

Schreiben des leiters der Parteikanzlei vom 18. August 1943

-III C 2 - To -.

1.) Der Erlass des Führers über die Rechtsstellung der Na-

tionalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei vom 12. Dezember 1942

(RGBl. I S. 733) gilt nach Inhalt und Zweck im gesamten Gebiet des Croß-

deutschen Reichs einschließlich des Protektorats Böhmen und Mähren.

Gegen seine nachrichtliche Veröffentlichung im Verordnungeblatt des

Deutschen Staatsministers bestehen daher keinerlei sachliche Bedenken.

Nachdem nunmehr ein Jahr seit Hereusgabe des Erlasses veretrichen ist,

würde die Veröffentlichung allerdings ein gewisses Befremden ersegen

und den Eindruck ervecken, als sei die Geltung im Protektorat nach Ee--

hebung von Zweifeln erst neuerdings festgestellt. Derartige Zweifel

bestanden jedoch nicht; die Geltung im Protektorat ist vielmehr von den

massgebenden zentralen Stellen stets anerkannt worden. Eine etwa ab-

weichende Auffassung nachgeorineter Dienststellen kann in Verwaltunge-

 t t  d  dtt 

fentlichung Wert gelegt werden, so wäre zweckmässig suzuwarten, bis

suz Veröffentlichung bestimnte Durchführungsvorschriften (v des Erlas-

ses) ergehen, mit denen zusammen die Vexöffent lichung des Erlasses

zwanglos erfolgon köhnte.

2.) Inhaltlich bringt der Führererlass vor allem zum Ausdruck,

dass die Rechte wnd Pflichten der Nationalsozialistischen Deutschen Ar-

beiterpartei nicht ein für allemal. festliegen, sondern den jeweiligen

vom Führer gestellten Anfgaben onteprechen (I). Angesichte des bietc=

und gegenwärtig der Partei erteilton Aufteagd und der hierdurch beding-

ten organisaorischen Stellung lst es selsètverständlich, dass die iune-

re Ordnung der Partei sich ausschliesslich nach Parteirecht bestimit (II)

und die Partei auch rechtlich nicht schr ale Körperschaft des öffont-

lichen Rechts gelten kann (iv). Ale weitere Folge aue der grundsätzlichen

Stellung der Partei ergibt sich, dass die Partei an allgemeinen Rechts-

verkehr nach Massgabe der für den Staat - nicht der für eine Ktrper-

4yeye
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schaft des öffentlichen Rechts - geltenden Rechtevorschriften teilnimnt.

Die Partei kann also im allgemeinen (bürgerlichen) Rechtsverkehr in

gleicher Weise Träger von Rechten und Pflichten sein wie der Staat und

genieset alle Begünstigungen des Staats (Formfreiheit, Gebührenfreiheit,

Steuerbefreiung uow.).

a6, den 8. Dezember 1943
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Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.

Gauleitung Niederdonau

Der Gaustabsamtsleiter

Wien 66, den 22.November 43

If/W- 15493

An die

Parteiverbindungsstelle in Böhmen

und Mähren

Pg. S chu l t e - S ch ombu r g

Oberbereichsleiter der NSDAP.

Prag

AI

Burg Nordflügel

Betrifft: Rechtsstellung der Partei, Erlass des pihrers

vom 12. Dezember 1942.

Reichsleiter Bormann hat gemiss der beiliegenden

Abschrift seines Schreibens vom 18. August 1943 dahingehend

Stellung genommen, dass der Erlass des Führers üiber die

Rechtsstellung der Partei, auch im Projektorat Gültigkeit

habe, Reichsleiter Bormann hat im letzten Absatz seines

schreibens zum Ausdruck gebracht, dass er es für zweck-

missig hielte, wenn eine Veröffentlichung im Verordnungs-

blatt des Reichsprotektors erfolgen wirde. Soferne diese Ver-

öffentlichung noch nicht erfolgt ist, bitte ich Sie, beim

Reichsprotektor entsprechend vorstellig zu werden.

Heil Hitler!

gez. Ifland

Oberberei

iter

1 Anlage

f.d.R.d.A.:

mmomm
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Abschrift von Abschrift.

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Partei-Kanzlei

Der Leiter der Pertei-Kanzlei

Führerhauptquartier den

18. August 1943

III C 2 - To.

Herrn Gauleiter Dr, J u r y

Wi e n

99/XI

Wasagasse Nr. lo

Betrifft: Rechtsstellung der Partei; Erlass des Führers vom

12. Dezember 1942, Ihr Schreiben vom 9. Juli 194 

Sehr geehrter Parteigenosse Dr. J u r y X

Auf Ihr Schreiben vom 9. Juli l943 teile ich Ihnen mit, dass die

Aupgassung, der Erlass des Führers vom 12. Dezember l942 gelte nicht

r das Protektorat Böhmen und Mähren, unzutreffend ist. Nach § 1

Verordnung vom 3.4.1939 /RGBl.S.704/ haben Rechtsvorschriften

des Rciches für das Protektorat Böhmen und Mähren Gültigkeit, nicht

nur wenn sie es ausdrüeklich bestimmen, sondern auch wenn sich dies

aus ihrem Inhalt ergibt. Der Führererlass von 12.Dezember 1942 ent

kält zwar nicht die ausdrückliche Vorschrift, dass sich seine Gültig-

keit auf das Protektorat erstreckt, Eine solche Bestimmung war jedoch

entbehrlich, weil nach seinem Inhalt kein Zweifel darüber bestehen

konnte, dass durch den Erlass die Rechtsstellung der NSDaP. umfassend

ohne gebietliche Einschränkung geregelt werder sollte. Die Auffassung,

der Erlass gelte für einen Teil des Grossdev

en Reiches, nämlich

das Protektorat, nicht, würde diesem Zweck ce Erlasses, der in der

ganz allgemeinen Fassung zum Ausdruck kommt, widersprechen.

.w.
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Mit Rücksicht auf den hiervon abweichenden Standpunkt der

nachgeordneten Dienststellen der Reichsauftragsverwaltung

in Protektorat halte auch ich eine klarstellende Veröffent-

lichung des Führererlasses im Verordnungsblatt des Reichs-

protektors füir angebracht.

Heil Hitler!

Ihr

gez. M. Bo rmann

f.d.R.d,A.
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Der Leiter der Abteilung Justiz

Prag, den

.18

Oktober 1943

- II Gen a 1434  _

tere

18. OKT. 1943

Urschriftlich mit 2 Anlagen

Herrn Ministerialrat  G i e s

Ha u s e

inter Bezugnalme auf die Rückspraehe vom l7. ds.Mts. zurückgereioht.

meinem anliegenden Schreiben vom 4. 5. ds.Js.ist die Bedeutung des

Nührererlasses vom l2. 12. l942, der selbstverständlich auch im Pro-

Sektorat gilt, näher dargelegt. Das Schreiben der Portei-Kanzlei ist

ohne Kenntnis des Anlasses nicht recht verständlich.

/aiuee

SL.M.FT-1051
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Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Partei-Kanzlei

Führerhauptquartier, den 18.8.1943.

München 33

Führerbau

Der Leiter der Partei-Kanzlei

III C 2 - To

An

Herrn Gauleiter Dr. J u r y ,

T i e n 66/IX

Wasegasse lo.

Detrifft: Rechtsstellung der Partei, Erlass les Führers vom 12.Dez.1942.

Ihr Schreiben vom 9.Juli 1943.

Beg geehrter Parteigenosse Dr. Jury !

28

Auf Ihr Sehreiben vom 9.Juli 1943 teile,ich Ihnen mit, dass

die Auffassung, der Erlass des Führers vom 12.Dez.1942 gelte

nieht für das Protektorat Böhmen und Mähren unzutreffend ist.

Nach § 1 der Verordnung vom 3.4.1939 ( RGBl. 5. 7o4) haben Rechts-

vorschriften des Reiches für das Protektorat Böhmen und Mähren Gültigkeit

nicht nur wenn sie es ausdrücklich bestimmen, sondern auch

wenn sich dies aus ihrem Inhalt ergibt. Der Führererlass

vom 12.Dez.1942 enthält zwar nicht die ausdrf kliche Vorschrift,

dass sich seine Gültigkeit auf das Protektcrat erstreckt. Eine

solche Bestimmung war jedoch entbehrlich, veil nach seinem In-

halt kein Zweifel darüber bestehen konnte, dass durch den Eri s

die Rechtsstellung der NSDaP. umfassend ohne gebietliche Ei:
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Der Leiter der Partei-Kanzlei

Führerhauptquartier, den 18.8.43.

2. Blatt

an Herrn Gauleiter Dr.

J u r y , Wien

schränkung geregelt werden sollte. Die Auffassung, der

Erlass gelte rür einen Teil des Grossdeutschen Reiches,

nämlich das Protektorat, nicht, würde diesem Zweck des

Erlasses, der in der ganz allgemeinen Fassung zum Ausdeuck

kommt, widersprechen.

Mit Rücksicht aur den hiervon abweichenden Standpunkt der

nachgeordneten Dienststellen der Reichsauftragsverwaltung

im Protektorat halte auch ich eine klarstellende Veröffent-

lichung des Führererlasses im Verordnungsblatt des Reichs-

protektors rür angebracht.

Heil Hitler !

Ihr

88208

( M. Bormann )

Dng a

MAT

 ai d h

I Ja
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Abschrift.

28

Abteilung Justiz

Prag,den 4.Mai 1943

II Gen a 1434

M

mit l Vorgang

und 1 Abschrift

Herrn Ministerialrat Dr. Gies

im

Hausc.

K

Betrifft: Rechtsetzungebefugnis der NSDAr,

Auftrag des Herrn Staatssekretärs vom 4.d.M.

Zu der Frage, ob und in velchem Ümfang die Geuleiter

der NsDAp. im Protektoret rechtsetzungsbefugt sind, bemerRe ich

folgendes;

1). Die Rechtsstellung der NSDAP. ist durch den absehriftlich

beigefügten Führererlaß vom 12.12.l942 (RGBl.I S.733) mit

Wirkung für das Gebiet des Großdeutschen Reichs neu geregelt

worden. Bielang war die NslAP kraft ausdrücklicher gesetz-

licher Bestimmung eine Körperschaft des öffentlichen Rechts

Nunmehr ergeben sich ihre Rechte und Pflichten aus den vom

 Bührer gestellten Aufgaben und der dadurch bedingten orgerfi-

satorischen Stellung (I u.lV des Erlasses). Damit ist Klar-

gestelity dar die Partei auch rechtlich nicht Els Körper-

schaft in das Staatsgefüge eingebaut ist, sondern selbst-

ständig neben dem Staat steht. Hieraus wird die weiter■

Folgerung gezogen, daß einerseits die innere Ordnung üid

Organisation der Partei sich ausschließlich nach Parteirecht

bestimmt (iI) und andererseits die Partei am allgemeinen

Rechtsverkehr naeh Maßgaben der für den Staat geltenden

Rechtsvorsehriften teilnimmt (Ill). Durchfülrungsvorschrif-

ten (v) sind bislang nicht ergangen.

2). Die NsDap. bestimmt hiernach auch im Protektorat ihre

innere Ordnung und Organisation im Wege der Parteirecht-

setzungs Diese Rechtsetzungsbefugnie stand ihr schon bisher

zu und wurde teile vom Leiter der Parteikanzlei, teils vom

/
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Reichsschatzmeister ausgeübt (vgl.§ 8 der v0. zur Durchführung des

Gesetzes zur Sicherung der Binheit von Partei und Staat vom 29.3.l935

- RGBl. I S. 5o2). Die Gauleiter sind zur Zeit zur Parteirechtsetzung

in diesem Sinne nicht ermächtigt.

3). Ferner nimmt die NsDAP. auch im Protektorat am allgemeinen Rechts-

verkehr nach Mafgaben der für den Staat geltenden Rechtsvorschriften

teil. Der Sinn dieser Bestimmung iet nicht unzweifelhaft, zumal die

Staatsgewalt sowohl vom Reich wie von autonomen Protektorgt verkör-

pert wird. Gemeint ist wohl, daß die NsDAp. im allgeminen(bürger-

lichen)Rechteverkehr in gleicher Weiee Träger von Rechten und Pflich-

ten sein kann wie der Staat und ihr alle Pegünstigungen des Stsates

(Formfreiheit, Steuerbefreiung usw.) zustatten kommen. Die Partei

würde also dem Staat als Piskus ("allgemeiner Rechtsverkehr") recht-

lich gleichstehen. Eine Gleichstellung mit dem Staat ale Inhaber von

Hoheitsrechten ist dagegen keinesfalls beabsichtigt. Die Wirkungs-

ise von Partei und Staat bleiben also weiterhin getresnt. Nach wie

ver liegt die Pefugnis zur Rechtsetzung - abgesehen vom Parteirteht-

eusschließlich in den Händen der Staatsgevalt.

Die Prage, ob die Gauleiter im Protektorat zur Rechtsetzung befugt

sind, ist hiernach eindeutig zu verneinen. Wenn Gauleiter Jury sich

tei seiner Anordnung betr.Kuxzwellenempfangseinrichtungen auf den

hererlaß l2.l2.l942 berufen hat, kann es sich nur um ein Mißver-

indnis handeln. Ob auch die NSDAP. der Verordnung des Reiehsprotek-

tore über Kurzwellenempfengseinrichtungen vom l0.3.l943 (vBlrProt.

S. 3l) unterliegt, konnte rechtsverbindlich lediglich im Wege der

inzwischen ergangenen- Durchführungsbestimmung zu dieser Verorehung

geregelt werden. Der Führererlaß ist insoweit ohne Belang.

gez: Krieser
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Abschrift.

Erlaß des rührers über die Rechtsstellung der Nationalsozielistischen

Deutschen Arbeiterpartei.

Vom 12. Dezember 1942.

I.

Die Rechte und Pflichten der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei ergeben sich aus den ihr von mir gestellten Aufgaben und

der dadurch bedingten organisatorieehen Stellung.

"II

Die innere Ordnung und Organisation der Partei bestimmt sich

ausschließlich nach Parteirecht,

III.

Am allgemeinen Rechteverkehr ninmt die Psrtei nach a@gade

cer fns den Staat geltenden Rechtevorschriften teil, soweit fir

cht eine Sonderregelung besteht oder getroffen wird.

IV.

Die Bestimmungen im § l Abe. 2 des Gesetzes zur Sicherung der

nheit von Partei und Staat vom l. Dezember 1933 (RGßll f S.iol6)

ich auf.

V.

Die zur Durchflhrung dieses Erlasses erforderlichen Vorschrif

ten erläßt der Leiter meiner Partei-Kanzlei im Einvernehmen mit dem

Reichsschatzmeieter der NSnAP. und dem Reicheminieter und dem Chef der

Reichskanzlei.

Puhrer-Hauptquartier,den l2. Dezember l942.

Der Führer

Adolf Hitler

Der Leiter der Partei-lanzlei

M.Bormann

Der Heichsminister und Chef der Reichs-

kanzlei

Dr.Lammers


